
Leistungsbewertung im Fach katholische Religionslehre 
in der Sekundarstufe I 
Grundlagen für die Leistungsbewertung im Fach katholische Religionslehre  
 
Grundlage für Grundsätze der Leistungsbewertung sind § 48 SchulG, § 6 APO-SI und Kapitel 3 
des Kernlehrplans Katholische Religionslehre (Gymnasium Sek I). 
Dementsprechend gilt: 

 Die Leistungsbewertung / Notengebung im Fach Katholische Religionslehre erfolgt 
unabhängig von der Glaubensentscheidung der Schülerinnen und Schüler, denn die 
christliche Botschaft ist ein Angebot, dessen Annahme auf einer freien Entscheidung 
beruht. 

 Leistungsbewertung und –rückmeldung beziehen sich auf den Erreichungsgrad der im 
Kernlehrplan ausgewiesenen Kompetenzen (Sach-, Methoden-, Urteils- und Hand-
lungskompetenz). 

 
Vereinbarungen der Fachkonferenz 

 Die Grundsätze der Leistungsbewertung werden den Schülerinnen und Schülern im-
mer zum Schuljahresbeginn, bei Lehrerwechsel auch zum Halbjahresbeginn mitge-
teilt. Ein Hinweis darauf wird im Klassenbuch vermerkt. 

 Kriterien der Leistungsbewertung im Zusammenhang mit konkreten, insbesondere 
offenen Arbeitsformen werden den Schülerinnen und Schülern grundsätzlich vor de-
ren Beginn transparent gemacht. 

 Benotet wird nur, was eingeübt ist. 

 Jede Lehrerin / jeder Lehrer dokumentiert regelmäßig die von den Schülerinnen und 
Schülern erbrachten Leistungen. 

 Die Leistungsrückmeldung erfolgt in regelmäßigen Abständen (Quartalsende). 

 Bei Minderleistungen erhalten die Schülerinnen und Schüler sowie ihre Eltern im Zu-
sammenhang mit den Halbjahreszeugnissen individuelle Lern- und Förderempfehlun-
gen 

 Eltern erhalten bei Elternsprechtagen sowie im Rahmen regelmäßiger Sprechstunden 
Gelegenheit, sich über den Leistungsstand ihrer Kinder zu informieren und dabei Per-
spektiven für die weitere Lernentwicklung zu besprechen. 

 
Da das Fach Katholische Religionslehre in der Sekundarstufe I keine Klassenarbeiten vorsieht, 
beruht die Leistungsbewertung ausschließlich auf dem Beurteilungsbereich „Sonstige Leis-
tungen im Unterricht“. 
 
Zu den Bestandteilen der „Sonstigen Leistungen im Unterricht“ zählen u.a. 

 Mündliche Beiträge zum Unterricht (z.B. Beiträge zu unterschiedlichen Gesprächs- 
und Diskussionsformen, (Kurz)referate, (Powerpoint)Präsentationen) 

 Schriftliche Beiträge zum Unterricht (z.B. Ergebnisse der Arbeit an und mit Texten 
und weiteren Materialien, Ergebnisse von Recherchen, Mindmaps) 

 Fachspezifische Ergebnisse kreativer Gestaltungen (z.B. Bilder, Videos, Collagen, Rol-
lenspiele) 

 Dokumentationen längerfristiger Lern- und Arbeitsprozesse (Hefte / Mappen, Portfo-
lios (vorzugsweise Klassen 6 und 7)) 

 Kurze schriftliche Übungen 



 Beiträge im Prozess eigenverantwortlichen, schüleraktiven Handelns (z.B. Wahr-
nehmung der Aufgaben im Rahmen von Gruppenarbeit und projektorientiertem 
Handeln (vorzugsweise Klassen 8 und 9)) 

 
Der Bewertungsbereich „Sonstige Leistungen im Unterricht’“ erfasst die Qualität, die Quanti-
tät und die Kontinuität der mündlichen und schriftlichen Beiträge im unterrichtlichen Zu-
sammenhang. Für die Bewertung der Leistungen sind sowohl Inhalts- als auch Darstellungs-
leistungen zu berücksichtigen. Mündliche Leistungen werden dabei in einem kontinuierli-
chen Prozess vor allem durch Beobachtung während des Schuljahres festgestellt. Die Ergeb-
nisse schriftlicher Überprüfungen erhalten keine bevorzugte Stellung innerhalb der Noten-
gebung. 
 
 
 
 
 


